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Sachverhalt

Lt. § 11 Abs. 2 der EigV Brandenburg sollen aus dem Jahresgewinn Rücklagen für die technische und
wirtschaftliche Fortentwicklung des Eigenbetriebes gebildet werden. Dem entsprechend wird der
Jahresüberschuss 2023 in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Jahresabschluss 2023 des Entwässerungsbetriebes der Stadt Finsterwalde - Ergebnisverwendung

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Jahresüberschuss für das Jahr 2023 des
Entwässerungsbetriebes der Stadt Finsterwalde in Höhe von 25.441,04 € in die allgemeine Rücklage
einzustellen.
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Beratungsfolge

Datum der Sitzung Gremium Anw. Ja Nein Enth.

09.09.2024 Werksausschuss Entwässerungsbetrieb

25.09.2024 Stadtverordnetenversammlung


